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2. Dienstrechts-Novelle 2018; Begutachtungsverfahren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Vielen Dank für die Zusendung des Entwurfs zur 2. Dienstrechts-Novelle 2018. Wir erlauben 
uns zu zwei Maßnahmen des Entwurfs Stellung zu nehmen. 
 
Reduktion des Verwaltungs- und Sachaufwandes durch den Entfall von Kundmachungsver-
pflichtungen im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
 
Ein Hauptgesichtspunkt der gegenständlichen Novelle ist die Reduktion des Aufwands durch 
den Entfall von Kundmachungsverpflichtungen im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Nach den 
Materialien soll dies Einsparungen für die öffentliche Hand von 261.000 Euro pro Jahr bringen. 
Ausgeführt wird u.a. dazu, dass diese Kundmachungspflicht aufgrund der steigenden Nutzung 
des Internets und der Inanspruchnahme digitaler Informationsmöglichkeiten überholt er-
scheint und daher entfallen kann. 
 
Wir weisen darauf hin, dass diese Argumentationslinie in vollem Umfang auch für die Veröf-
fentlichungspflichten der österreichischen Unternehmen zutrifft. Aufgrund verschiedener ge-
setzlicher Normen entstehen ihnen Kosten von über 12,5 Mio. Euro pro Jahr. Als Beispiele sind 
die Verpflichtungen nach §§ 10 und 277 ff. UGB zu nennen. Als besonders sinnlos werden die 
Pflichtmitteilungen über die Hinterlegung von Jahresabschlüssen angesehen. 
 
Alle diese Informationen sind sowieso zunächst im Internet in der Ediktsdatei des Justizminis-
teriums veröffentlicht. Die Publikation dieser Unternehmensinformationen im Amtsblatt ist 
ebenfalls überholt und sollte entfallen. Dies auch unter dem Aspekt, dass selbst Bundesge-
setze seit 2004 nur noch im Internet rechtsverbindlich kundgemacht werden. 
 
Das aktuelle Regierungsprogramm enthält mehrfach das Bekenntnis dazu, die unternehmens-
bezogenen Veröffentlichungspflichten im Amtsblatt zu streichen. Die anstehende Novelle 
sollte zum Anlass genommen werden, dieses Vorhaben nunmehr zügig umzusetzen, zumal sei-
tens der österreichischen Wirtschaft wenig Verständnis dafür besteht, dass der Bund in den 
letzten Jahren sukzessive seine Veröffentlichungspflichten per Gesetzesnovellen streicht, die 
der Unternehmen jedoch weiterhin aufrechterhalten werden.  
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